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RS OGH 1962/10/25 5Ob260/62,
6Ob677/80

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1962

Norm

ZPO §208 ff C

ZPO §215

ZPO §272

Rechtssatz

Urteilsgrundlagen sind niemals die Verhandlungsprotokolle allein, sondern alle Vorgänge in der mündlichen

Verhandlung. Stellt sich bei der Urteilsfällung heraus, daß die Protokollierung solcher Vorgänge unterblieben ist, so hat

sie der Richter bei der Urteilsfällung dennoch zu berücksichtigen.
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